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Abschlussbilanz (Stand: 31.12.2018) aller Ressorts zum 
 

Aktionsplan Inklusion 2017/2018 
 

 
In Niedersachsen ist mit Kabinettsbeschluss vom 06.01.2017 der erste Aktionsplan Inklu-

sion 2017/2018 vorgelegt worden. Er ist in einem aufwändigen partizipativen Prozess 

entstanden und war auf eine Laufzeit von zwei Jahren ausgerichtet. Von den insgesamt 

211 Maßnahmen sind 161 Maßnahmen vollständig abgeschlossen, das entspricht über 

76%. Ganze 95 Maßnahmen davon werden als Daueraufgabe fortgeführt. 41 Maßnah-

men befinden sich aktuell noch in der Umsetzung, dies entspricht 20%. Einzig 9 Maßnah-

men und damit 4 % befinden sich derzeit im Planungsstadium.  

 

Kennzahl 31.12.2018 

Anzahl der Maßnahmen aus dem Aktionsplan 
2017/2018, die 

tatsächliche 
Anzahl 

prozentualer 
Anteil 

- bereits vollständig abgeschlossen sind 66 31% 

- bereits umgesetzt werden, Daueraufgabe 95 45% 

- sich aktuell in der Umsetzung befinden 41 20% 

- geplant sind 9 4% 

- noch nicht umgesetzt werden 0 0% 

Gesamt 211 100% 

 
 
Legende zum Sachstand: 
 

0 = Die Maßnahme wird noch nicht umgesetzt.  

1 = Die Umsetzung ist geplant.  

2 = Die Umsetzung der Maßnahme hat bereits begonnen. 

3 = Die Maßnahme wird schon vollständig umgesetzt und als Daueraufgabe fortgeführt.  

4 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.  
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1. Handlungsfeld Bewusstseinsbildung 2017/2018 
 

Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

Ziel: Stärkung der Bewusstseinsbildung:  
Alle Beschäftigten der Landesverwaltung und ihrer nachgeordneten Be-
reiche sind zum Thema Inklusion sensibilisiert. 

1.1 Durchführung von und/oder Teilnahme an Schulungs- 
und Fortbildungsmaßnahmen 

ALLE 2 

1.2 Thematisierung der Inklusion im Rahmen der Nach-
wuchskräfteentwicklung 

ALLE 3 

  
Maßnahmen einzelner Ministerien: 

  

1.3 Für alle Justizbediensteten Inhouse-Fortbildungen zur 
Sensibilisierung (ohne Justizvollzug) 

MJ 3 

1.4 Angebot von Fortbildungen für Museumsmitarbeite-
rinnen und –mitarbeiter von vorrangig kleineren Mu-
seen durch den Museumsverband für Niedersachsen 
und Bremen e.V. (MVNB) 

MWK 3 

1.5 Sensibilisierung durch Selbsterfahrungsmaßnahmen 
mit Rollstuhl und/oder Blindenbrille und –stock und/o-
der Gehörschutz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des MS und LS 

MS 3 

1.6 Ehren- und hauptamtlich Tätige in der Jugendarbeit 
werden sensibilisiert und erhalten Schulungsange-
bote. 

MS 4 

1.7 Sensibilisierung der Kultur- und Landschaftsverbände 
für das Thema Inklusion 

MWK 3 

1.8 Steigerung der Sensibilisierung der Landesmusikaka-
demie/des Landesmusikrats für das Thema Inklusion. 
Kursangebot an der Landesmusikakademie für Do-
zentinnen und Dozenten und Lehrerinnen und Lehrer, 
sowie für Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer 
mit Behinderungen zum Thema Inklusion.  

MWK 3 

1.9 Optimierung der Geschäftsabläufe:  
Einführung von Vorgaben zur Barrierefreiheit in die 
Geschäftsordnungsvorschriften (GOV), die für die 
niedersächsischen Gerichte und Staatsanwaltschaf-
ten gelten. 

MJ 2 

1.10 Stärkung der Belange junger Menschen mit Behinde-
rungen im Rahmen des Landesjugendhilfeausschus-
ses 

MS 4 

1.11 Sensibilisierung für die Belange von Menschen mit 
Behinderungen im Denkmalschutz. 

MWK 3 
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Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

Einzelfallbezogene Beratung von Eigentümerinnen 
und Eigentümern, Planerinnen und Planern zur ob-
jektbezogenen barrierefreien Optimierung. 

1.12 Fachkräfte von öffentlichen Bibliotheken und Multipli-
katoren der Leseförderung für Teilhabe sensibilisie-
ren, Strategien und Zugänge aufzeigen. 
Es finden pro Jahr ca. 15 Fortbildungsangebote zum 
Themenbereich Inklusion statt. 

MWK 
MK 

3 

1.13 Schwerbehindertenvertretung als Ansprechpartnerin-
nen und Ansprechpartner für Beschäftigte mit Behin-
derungen transparenter machen durch 
-  Verbesserung Intranet-Auftritt der Schwerbehin-

dertenvertretung  
-  Einrichtung Infokasten für die Schwerbehinderten-

vertretung 

MI 3 

1.14 Sensibilisierung des Führungspersonals und der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Gewerbeaufsichts-
ämter. 

MU 3 

1.15 Sensibilisierung der Sozialen Dienste der Justiz. 
 

MJ 4 

1.16 Installation eines Gremiums im Ambulanten Justizso-
zialdienst (Beauftragte/r des Arbeitgebers für die An-
gelegenheiten schwerbehinderter Menschen, ge-
wählte Vertrauensperson für Menschen mit Schwer-
behinderung, Gleichstellungsbeauftragte sowie regio-
nale Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartner) 

MJ 4 

1.17 Benennung und Schulung von internen Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartnern für Inklusion in allen 
11 Bezirken des Ambulanten Justizsozialdienstes 
durch Erweiterung des Aufgabengebietes für Ge-
sundheitsmanagement. 

MJ 3 

1.18 Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Ambulanten Justizsozialdienstes mittels einer Online-
Umfrage (eine internetbasierte Befragungsmethode, 
bei der ein Online-Fragebogen im Webbrowser aus-
gefüllt wird.) 

MJ 4 

Ziel: Veranstaltungen des Landes sind barrierefrei. 
 

1.19 Öffentliche Veranstaltungen der Ministerien sind bar-
rierefrei. Bedarfsgerecht werden Unterstützungssys-
teme zur Verfügung gestellt (z.B. Rampe, FM-Anlage, 
Schrift- und Gebärdensprachdolmetscher/-innen, Be-
hinderten-WC etc.). 

ALLE 3 
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Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

1.20 Der individuelle Bedarf von Menschen mit Behinde-
rungen wird in der Einladung zur Veranstaltung abge-
fragt. 

ALLE 3 

1.21 Erarbeitung einer Checkliste zur Durchführung barrie-
refreier Veranstaltungen der Ministerien und nachge-
ordneten Behörden. 

MS 
MW 

4 

1.22 Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Ministerien bei der Durchführung von Veranstal-
tungen. 

MS 4 

1.23 Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der nachgeordneten Landesämter, Behörden und Be-
reiche bei der Durchführung von Veranstaltungen. 

MS 4 
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2. Handlungsfeld Partizipation 2017/2018 
 

Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

Ziel: Das Ehrenamt und die Mitentscheidung von Menschen mit Behinderun-
gen sind gestärkt. 

2.1 Das Land wird Assistenzleistungen nach dem Vorbild 
der Richtlinie des Landes Niedersachsen über die 
Gewährung von Leistungen aus dem Landesfonds für 
blinde Menschen (Landesblindenfonds) entwickeln. 

MS 4 

2.2 Die Landesregierung wird eine Initiative gegenüber 
Geschäftsführung und Verwaltung von Einrichtungen 
behinderter Menschen mit dem Ziel ergreifen, Men-
schen mit Behinderungen auch auf der Entschei-
dungsebene einzusetzen. 

MS 2 

2.3 Bei Kommissionen, Arbeitsgruppen, Beiräten und 
gleichartigen Gremien finden Menschen mit Behinde-
rungen auf der Grundlage einer gesetzlichen Rege-
lung im Rahmen der Novellierung des NBGG ange-
messen Berücksichtigung.  

MS 2 

2.4 Hinwirken der Landesregierung auf mehr adressaten-
gerechte Angebote durch Trägerorganisationen und 
Institutionen um das Engagement von mehr Ehren-
amtlichen für Menschen mit Behinderungen zu för-
dern. 

StK 3 

2.5 Mehr Menschen mit Behinderungen für ein Ehrenamt 
gewinnen durch Hinwirken der Landesregierung auf 
mehr adressatengerechte Angebote durch Trägeror-
ganisationen und Institutionen. 

StK 3 

Ziel: Frauen mit Behinderungen sind besser vor Gewalt geschützt. 
 

2.6 Ein Handlungskonzept zum Schutz von Frauen mit 
Behinderungen wird entwickelt.  

MS 2 

Ziel: Die Situation von zugewanderten Menschen mit Behinderungen ist ver-
bessert. 

2.7 Der Zugang der zugewanderten Menschen zu den 
Regelstrukturen ist gewährleistet. Die interkulturelle 
Öffnung der Regeldienste und die Kompetenzvermitt-
lung der in diesen Strukturen tätigen Personen wer-
den fortgesetzt. 

MS 3 

Ziel: Die Partizipationsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen sind 
verbessert (gesetzliche Grundlagen). 

2.8 Novellierung des NBGG insbesondere: 
-  Nennung des UN-Übereinkommens im Gesetz, 
-  Festlegung der im Übereinkommen genannten in-

nerstaatlichen Stellen,  

MS 2 
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Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

-  Aufnahme einer Regelung über Zielvereinbarungen 

2.9 Regelung der Koordinierung eines Netzwerkes der 
Beiräte und Beauftragten auf kommunaler Ebene 
durch die/den Landesbeauftragte/n für Menschen mit 
Behinderungen. 
 
 

MS 3 

Ziel: Die Teilhabechancen und die Lebensqualität für alle Menschen in Nieder-
sachsen sind unter dem Gesichtspunkt des demografischen Wandels ver-
bessert. 

2.10 Entwicklung von Konzepten, Lösungsvorschlägen und 
Best Practice-Beispielen zur Bewältigung des demo-
grafischen Wandels. 

StK 3 

Ziel: Benachteiligungen rechtlicher Art, die Menschen mit Behinderungen an 
einer gleichberechtigten und uneingeschränkten Teilhabe hindern, sind 
abgebaut. 

2.11 Überprüfung bestehender Rechtsnormen, ob diese 
Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen 
enthalten. 

MI 3 

Ziel: Das Wahlrecht ist inklusiv. 
 

2.12 Prüfung des Kommunalwahlrechts nach Möglichkei-
ten der Stärkung des aktiven und passiven Wahl-
rechts von Menschen, für die zur Besorgung aller ih-
rer Angelegenheiten eine Betreuung nicht nur vo-
rübergehend angeordnet ist, sowie von Menschen, 
die sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Ver-
bindung mit § 20 StGB in einem psychiatrischen 
Krankenhaus befinden. 

MI 1 

2.13 Prüfung des Landeswahlrechts nach Möglichkeiten 
der Stärkung des aktiven und passiven Wahlrechts 
von Menschen, für die zur Besorgung aller ihrer An-
gelegenheiten eine Betreuung nicht nur vorüberge-
hend angeordnet ist, sowie von Menschen, die sich 
aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung 
mit § 20 StGB in einem psychiatrischen Krankenhaus 
befinden. 

MI 1 
 
 
 

Ziel: Das Landesblindengeld ist geändert und das Landesblindengeldgesetz 
angepasst. 

2.14 Das Landesblindengeld wird auf der Grundlage eines 
zu ändernden Landesblindengeldgesetzes erhöht. 

MS 4 

2.15 Das Blindengeld für Menschen in Einrichtungen wird 
von 100 Euro auf künftig 50 Prozent des Blindengel-
des erhöht. 

MS 4 
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Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

2.16 Die Sonderregelung für blinde Menschen bis zum 25. 
Lebensjahr wird auf der Grundlage eines zu ändern-
den Landesblindengeldgesetzes gestrichen. 

MS 4 

2.17 Die Anrechnungsbeträge der Leistungen der Pflege-
versicherung werden auf der Grundlage eines zu än-
dernden Landesblindengeldgesetzes an den bundes-
weiten Durchschnitt angepasst. 

MS 4 
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3. Handlungsfeld Kommunikation 2017/2018 
 

Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

Ziel: Alle rechtlichen Dokumente, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden, sowie Publikationen mit rechtlichem Inhalt sind für Menschen mit 
Behinderungen in einer für sie wahrnehmbaren, geeigneten Form zugäng-
lich. 

3.1 Alle rechtlichen Dokumente der Landesverwaltung, 
die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, so-
wie Publikationen mit rechtlichem Inhalt sollen je nach 
Bedarf in der benötigten Kommunikationsart zur Ver-
fügung gestellt werden. 

ALLE 2 

Ziel: Relevantes Informationsmaterial der Landesregierung ist in einfacher 
Sprache verfasst. 

3.2 Publikationen der Ministerien (z.B. Flyer, Broschüren 
etc.) werden dann in einfacher Sprache verfasst, 
wenn sie für Menschen mit Behinderungen (Bürgerin-
nen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) re-
levant sind. 

ALLE 2 

3.3 Broschüren des MS, die für Menschen mit Behinde-
rungen von besonderem Interesse sind, werden in 
Leichter Sprache erläutert. 
Im Zweifel wird der Landesbehindertenbeirat beteiligt. 

MS 2 

3.4 Transfer justizbezogener Texte in Leichte Sprache (im 
Rahmen eines Projekts der niedersächsischen Justiz 
mit der Universität Hildesheim):  
Entwicklung einer Ausfüllhilfe zum Formular „Antrag 
auf Bewilligung von Beratungshilfe“. 

MJ 4 

3.5 Einrichtung einer „anderen Stelle“ nach § 8 der Ver-
ordnung zur barrierefreien Zugänglichmachung von 
Dokumenten für blinde und sehbehinderte Personen 
im gerichtlichen Verfahren (ZMV). Nachdem das Ge-
richt die Zugänglichmachung angeordnet hat, über-
nimmt es diese Stelle, die Dokumente in die angeord-
nete - für blinde und sehbehinderte Menschen barrie-
refreie - Fassung umzusetzen und an die betreffende 
Person zu übermitteln. 

MJ 4 
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4. Handlungsfeld Bildung 2017/2018 
 

Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

Ziel: Die Neuorientierung bei der Erzieherinnen- und Erzieherausbildung ist 
vollzogen. 

4.1.1 Ein Modul „Inklusionspädagogik“ mit entsprechenden 
Schwerpunkten an Ausbildungsstätten für Erzieherin-
nen sowie Erzieher und Heilpädagoginnen und -pä-
dagogen wird eingerichtet. 

MK 4 

Ziel: Die DGS-Kompetenz (Deutsche Gebärdensprache) und Vermittlung von 
Kommunikationshilfen wie Gebärdensprache sind gewährleistet. 

4.1.2 Das Lernmodul DGS wird während der gesamten 
Ausbildung regelmäßig angeboten. 

MK 2 

Ziel: Eltern erhalten während und nach besonderen Ereignissen (z.B. Schwan-
gerschaft, Geburt, Unfall) Aufklärung und Informationen; die psychosozi-
ale Beratung ist ausgebaut. 

4.1.3 Krankenhauspersonal, Kinderärztinnen und -ärzte, 
Hebammen und Entbindungshelfer, Therapeutinnen 
und Therapeuten etc. werden geschult, um Eltern 
einfühlsam begleiten zu können. 

MS 4 

4.1.4 Eine Informationsbroschüre wird erstellt, die Mitarbei-
tende in Geburtskliniken für die Begleitung von Eltern 
eines Kindes mit Behinderung sensibilisiert. 

MS 4 

4.1.5 Unabhängige Beratungsstellen in allen größeren 
Städten werden gefördert. 

MS 4 

Ziel: Das Fachpersonal im Bereich frühkindliche Bildung erhält Fort- und Wei-
terbildungsangebote. 

4.1.6 Die Mittel zur Fort- und Weiterbildung von Fachper-
sonal im Bereich frühkindliche Bildung werden bereit-
gestellt. 

MK 3 

Ziel: Der Kinder- und Jugendhilfe ist die Zuständigkeit für alle Kinder zugeord-
net. 

4.1.7 Eine Stellungnahme des Landes Niedersachsen an 
die Bundesregierung zur Anpassung der Sozialge-
setzbücher im Sinne einer Großen Lösung SGB VIII 
wird verfasst. 
Anmerkung: Große Lösung bedeutet die Zusammen-
führung der Leistungen für Kinder und Jugendliche 
mit Behinderungen unter dem Dach der Kinder- und 
Jugendhilfe. 
 

MS 4 

Ziel: Die pädagogischen Fachkräfte erhalten Qualifizierungs- und Ausbil-
dungsangebote. 

4.1.8 Für die inklusive Erzieherinnen- und Erzieherausbil-
dung wird ein Konzept fortgeführt.  

MK 3 
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Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

4.1.9 Alle Lehrpläne der sozialpädagogischen Berufsaus-
bildungen mit Schwerpunkt inklusive Kompetenzen 
werden fortführend überarbeitet.  

MK 3 

4.1.10 Die Lehrpläne der medizinischen Ausbildungsgänge 
im schulischen Bereich werden im Hinblick auf Inklu-
sion, Selbstbestimmung und Rechte von Menschen 
mit Behinderungen überarbeitet. 

MK 
 

1 

Ziel: Fachkräfte für gemeinsame Betreuung und Förderung von Kindern in 
Kitas sind qualifiziert ausgebildet. 

4.1.11 Qualifizierungsmaßnahmen zu Inklusion werden kon-
zipiert und durchgeführt. 

MK 3 

Ziel: Die ganzheitliche Förderung von gehörlosen und schwerhörigen Kindern 
bei der Hör- und Sprachentwicklung ist gewährleistet. 

4.1.12 Das Erlernen der Deutschen Gebärdensprache (bilin-
guale Erziehung) wird angeboten. 

MS 3 

4.1.13 Fortbildungen im Bereich der Deutschen Gebärden-
sprache für Erzieherinnen und Erzieher sowie für 
Lehrerinnen und Lehrer werden ermöglicht. 

MK 3 

Ziel:  Das Kultusministerium steuert und unterstützt den Prozess hin zu einer 
inklusiven Schule auf eine professionelle Weise. 

4.2.1 Auf dem Weg hin zur inklusiven Schule werden Ziele 
formuliert und Maßnahmen zu deren Umsetzung be-
schrieben. 
Dazu wird ein Rahmenkonzept inklusive Schule erar-
beitet. Mit dem Rahmenkonzept Inklusive Schule 
werden Handlungsfelder aufgegriffen, um Querver-
bindungen zwischen verschiedenen Handlungsfel-
dern herzustellen, inhaltliche und organisatorische 
Konsequenzen aufeinander abzustimmen mit dem 
Ziel, die für eine gelingende inklusive Bildung not-
wendigen Rahmenbedingungen und Entfaltungsmög-
lichkeiten für alle Schülerinnen und Schüler sicherzu-
stellen. Dabei stehen folgende Handlungsfelder im 
Mittelpunkt der Erarbeitung des Rahmenkonzepts In-
klusive Schule:  
1. Rechtliche Vorgaben 
2. Ressourcen 
3. Personaleinsatz 
4. Regionale Strukturen  
5. Schulentwicklung und Unterricht 
6. Fortbildung und Beratung 

MK 3 

Ziel: Jahrgangsübergreifender Unterricht ist eingeführt. 
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Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

4.2.2 Schulen wird ein System des jahrgangsübergreifen-
den Lernens ermöglicht, wie z.B. im Rahmen der au-
ßerunterrichtlichen Ganztagsangebote oder an den 
Grundschulen durch die Einführung der Eingangs-
stufe als pädagogische Einheit. 

MK 3 

Ziel: Multiprofessionelle Teams finden an den Schulen gute Arbeitsbedingun-
gen vor. 

4.2.3 Pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
werden Fortbildungstage angeboten. 

MK 3 

Ziel:  Schulen unterstützen sich gegenseitig bei der Einführung des inklusiven 
Unterrichts. 

4.2.4 Partnerschulen arbeiten zusammen, um inklusiven 
Unterricht zu ermöglichen, zu fordern und zu fördern.  

MK 2 

4.2.5 Schulen, die am Anfang stehen, werden zwecks In-
formations- und Erfahrungsaustausch an die Hand 
genommen. 

MK 2 

Ziel: Die Lehrkräfte kennen die möglichen Nachteilsausgleiche bezogen auf 
die verschiedenen Förderschwerpunkte und schließen mit den betroffe-
nen Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern entsprechende Verein-
barungen ab. 

4.2.6 Das Thema Nachteilsausgleich wird als fester Be-
standteil in die Fortbildung der Schulleiterinnen und –
leiter und der Lehrerinnen und Lehrer für den ge-
meinsamen Unterricht aufgenommen. 

MK 2 

Ziel: Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen erreichen die allgemeine 
Hochschulreife unter Förderbedingungen. 

4.2.7 Angebote im Sekundarbereich II werden für sinnes-
geschädigte, körperbehinderte oder anders beein-
trächtigte Schülerinnen und Schüler aufgebaut, unter 
Berücksichtigung ihrer besonderen Bedarfe. 

MK 2 

Ziel: Der inklusive Schulsport wird gefördert. 
 

4.2.8 Für Lehrkräfte werden Unterrichtshilfen für den inklu-
siven Schulsport entwickelt und veröffentlicht.  

MK 4 

Ziel: Inklusion ist als Teil der Qualitätsentwicklung von Schulen verstetigt. 
 

4.2.9 Handlungsfelder der eigenverantwortlichen Schule 
wie Schulentwicklung und Schulprogrammentwick-
lung weiterentwickeln. 

MK 2 

Ziel: Die inklusive Schule ist für alle Schulformen eingeführt. 
 



 
 

 
  

Seite 12 
 

Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

4.2.10 Beschulung der Schülerinnen und Schüler aufstei-
gend ab Schuljahrgang 1; ausschleichende Aufhe-
bung der Förderschule Lernen (durch Änderungen 
des Niedersächsischen Schulgesetzes 2012 und 
2015). 

MK 4 

Ziel: Maßnahmen zur Einführung der inklusiven Schule und Stärkung des 
Wahlrechts von Eltern sind eingeführt. 

4.2.11 Entsprechend des Elternwillens (ab 2013) Umset-
zung der inklusiven Beschulung der Schülerinnen 
und Schüler oder Besuch einer entsprechenden För-
derschule. Förderschulen, abgesehen von der För-
derschule im Förderschwerpunkt Lernen, bleiben er-
halten. (siehe Änderungen des Niedersächsischen 
Schulgesetzes 2012 und 2015). 

MK 4 

Ziel: Die Anzahl von Lehrkräften, die eine Ergänzungsqualifikation für das 
Lehramt für Sonderpädagogik erwerben, ist erhöht. 

4.2.12 Anbieten von Weiterbildungsstudiengängen für das 
Lehramt für Sonderpädagogik. 

MK 4 

4.2.13 Berufsbegleitende Qualifizierung in den Studiensemi-
naren 

MK 2 

Ziel: Die sich im Dienst befindlichen Lehrkräfte (Grundschule und Sekundar-
bereich I) sind für die Inklusion und deren Anforderungen inhaltlich vor-
bereitet. 

4.2.14 Qualifizierung von Lehrkräften (Grundschule und Se-
kundarbereich I)  für die inklusive Beschulung 

MK 3 

Ziel: Die sich im Dienst befindlichen Schulleitungen sind für die Inklusion und 
deren Anforderungen inhaltlich vorbereitet. 

4.2.15 Qualifizierung von Schulleitungen für die inklusive 
Beschulung 

MK 3 

Ziel: Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren Inklusive Schule (RZI) 
sind eingeführt. 

4.2.16 Entwicklung einer landesweit einheitlichen Steuerung 
der sonderpädagogischen Beratung und Unterstüt-
zung unter Beachtung regionaler Entwicklungen. 

MK 2 

4.2.17 Einführung der Regionalen Beratungs- und Unterstüt-
zungszentren Inklusive Schule (RZI).  
RZI ist zentrale Anlaufstelle für alle Fragen der son-
derpädagogischen Beratung und Unterstützung der 
inklusiven Schulen in der Region und ein erster zent-
raler Baustein des Rahmenkonzepts Inklusive 
Schule. 

MK 2 

Ziel: Eine Qualifizierung für den Sekundarbereich I ist durchgeführt. 
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Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

4.2.18 "Fortbildungsinitiative zum Thema Inklusion" für Lehr-
kräfte im Bereich Sekundarbereich I. 

MK 3 

Ziel: Zur besonderen Förderung und Hilfestellung bei der Berufsorientierung 
ist für alle Kinder mit Behinderung ab Klasse 8 ein flächendeckendes An-
gebot vorhanden. 

4.3.1 Berufs- und Studienorientierung wird fester Bestand-
teil der schulischen Arbeit in den Sekundarbereichen I 
und II. 

MK 3 

4.3.2 Behinderungsgerechte Praktikumsplätze werden zur 
Verfügung gestellt. 

MS 4 

4.3.3 Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die Ausbildungs-
plätze für Jugendliche mit Behinderungen zur Verfü-
gung stellen, werden mit entsprechenden Program-
men unterstützt. 

MS 3 

4.3.4 Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber erhalten Infor-
mationen über Unterstützungsprogramme bei der 
Ausbildung von Jugendlichen mit Behinderungen. 

MS 3 

4.3.5 Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber werden bei der 
Abgabe einer Selbstverpflichtung unterstützt, Jugend-
liche mit Behinderungen auszubilden.“ 

MS 3 

Ziel: Die Informations- und Kommunikationstechnik in der Berufsausbildung 
ist barrierefrei. 

4.3.6 Die Regelungen im Berufsbildungsgesetz (BBiG) wer-
den entsprechend angepasst und umgesetzt. 

MK 3 
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Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

Ziel: Durch Akkreditierung neuer Studiengänge erfolgt eine externe Qualitäts-
sicherung. Das Thema Inklusion ist in die Standards, die sich insbeson-
dere auf fachliche Aspekte sowie auf Fragen der Studierbarkeit des Lehr-
angebots, der Berufsrelevanz oder der Förderung der Geschlechterge-
rechtigkeit richten, aufgenommen. 

4.4.1 Einwirkung durch Thematisierung der Inklusion in 
überregionalen Gremien, z.B. Akkreditierungsrat, 
Hochschul-/ Schulausschuss der KMK oder Akkredi-
tierungsagenturen wie z.B. Zentrale Evaluations- und 
Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA). 

MWK 3 
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5. Handlungsfeld Arbeit 2017/2018 
 

Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

Ziel: Die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderungen ist verringert. 
 

5.1 Menschen mit Beeinträchtigungen werden durch ge-
zielte Öffentlichkeitsarbeit vermehrt im Landesdienst 
beschäftigt.  

MS 3 

5.2 Die Integrationsfachdienste werden so ausgestattet, 
dass sie bei Bedarf die individuelle Begleitung über-
nehmen können; übernehmen Arbeitgeber diese Auf-
gabe, erhalten sie eine entsprechende finanzielle Un-
terstützung.  

MS 3 

Ziel: Die Ausbildungssituation, insbesondere die betriebliche Ausbildung von 
Menschen mit Behinderungen ist verbessert. 

5.3 Kleine und mittelständische Unternehmen werden 
durch gezielte Aufklärung über Unterstützungsstruktu-
ren und Angebote informiert.  

MW 
MK 

3 

5.4 Im Bündnis Duale Berufsausbildung richten sich die 
Aktivitäten zur Berufsorientierung adressatengerecht 
an Menschen mit Behinderungen. 

MK 3 

Ziel: Die Zugangsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen zum allge-
meinen Arbeitsmarkt sind verbessert. 

5.5 Es werden Anreize für Werkstätten und Betriebe ge-
schaffen, um den Übergang aus Werkstätten und die 
Integration in den Arbeitsmarkt zu fördern. 

MS 3 

5.6 Ein Programm zur Schaffung von zusätzlichen Ar-
beitsplätzen von besonders betroffenen schwerbehin-
derten Personen nach § 72 Sozialgesetzbuch (SGB) 
IX vor allem in Integrationsunternehmen wird entwi-
ckelt.  

MS 4 

5.7 Die Ausgleichsabgabe wird zielgerichtet eingesetzt, 
um die Zugangsmöglichkeiten für Menschen mit Be-
hinderungen zum allgemeinen Arbeitsmarkt zu ver-
bessern. 

MS 4 

Ziel: Alternative Beschäftigungsformen sind weiter auf- und ausgebaut.  
 

5.8 In Kooperation mit allen gemeinsam Handelnden wird 
das Budget für Arbeit aktiv beworben. 

MS 3 

5.9 Das Budget für Arbeit wird weiterentwickelt und ver-
einfacht. 

MS 4 

5.10 Der soziale Arbeitsmarkt wird unter Verbesserung der 
sozialen Infrastruktur aufgebaut.  

MS 
 

3 
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Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

Ziel:  Die Arbeitsfähigkeit behinderter und von Behinde-
rung bedrohter Menschen ist gefördert. 

  

5.11 Die Nachhaltigkeit der Beschäftigung wird durch ein 
vorausschauendes Gesundheitsmanagement und Be-
triebliches Eingliederungsmanagement gesichert. 
 
 

ALLE 3 

Ziel: Die Schwerbehindertenvertretung ist gestärkt. 
 

5.12 Ein Gesetz zur stärkeren Einbindung der betrieblichen 
Schwerbehindertenvertretungen in den Prozess der 
Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen wird 
vorangetrieben. 

MS 4 

Ziel: Das Angebot zur Förderung der Ausbildungsplatzsuche für Menschen mit 
Behinderungen ist flächendeckend ausgebaut. 

5.13 Förderprogramme werden in Zusammenarbeit mit 
entsprechenden Vereinen/Verbänden und Behörden 
erstellt. 
Anmerkung der Fachkommission Inklusion (FKI): Be-
darfe der Ausbildungsplatzsuchenden werden berück-
sichtigt; insbesondere individuelle Förderung, Kompe-
tenzfeststellung, sozialpädagogische Beratung und 
Begleitung (Bereitstellung eines Case-Managers/einer 
Case-Managerin). 

MS 4 

5.14 Die Berufsausbildung und Berufsausbildungsvorberei-
tung von Menschen mit Behinderungen wird regelmä-
ßig in Sitzungen des Landesausschusses für Berufs-
bildung oder seiner Unterausschüsse thematisiert. 

MK 
 

3 

5.15 Überprüfung von Vorschriften zur beruflichen Weiter-
qualifizierung in der Finanzverwaltung (Qualifizie-
rungsrichtlinie, Aufstiegsverordnung Steuer) und ggf. 
deren Korrektur. 
 

MF 2 

5.16 Ergänzung der auf die Übersendung von Bewer-
bungsunterlagen folgenden Eingangsbestätigung um 
eine Erläuterung der Rechtsfolgen einer Schwerbe-
hinderung im Falle gleicher Eignung, Leistung und 
Befähigung sowie Angebot und Mitteilung der Kon-
taktdaten der Schwerbehindertenvertretung als An-
sprechpartner für schwerbehinderte Bewerberinnen 
und Bewerber in Zweifelsfällen. 
Die Ergänzung erfolgt spätestens im Rahmen der Ein-
ladung zum Bewerbungsgespräch. 

ALLE 3 

5.17 Die Vertrauenspersonen schwerbehinderter Men-
schen stehen bereits im Vorfeld einer Bewerbung / 

ALLE 3 
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Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

Einstellung als Ansprechperson für Bewerberinnen 
und Bewerber zur Verfügung. 
In den Ausschreibungstexten werden die Bewerberin-
nen und Bewerber um einen Hinweis auf ihre mögli-
che Schwerbehinderung gebeten. Soweit bekannt, 
werden den Bewerberinnen und Bewerbern auf 
Wunsch die Kontaktdaten der Vertrauensperson mit-
geteilt. 

5.18 Erleichterung des Zugangs zu Arbeitsplätzen in der 
niedersächsischen Justiz (ohne Justizvollzug) für 
Menschen mit Behinderungen im Rahmen des Bewer-
bungsverfahrens. Die bestehende Arbeitsgruppe 
„Nachwuchsgewinnung für den Richter- und Staats-
anwaltsdienst“ bindet die Interessen von Menschen 
mit Behinderungen ein. 

MJ 3 

Ziel: Menschen mit Behinderungen haben bei Bewerbungsverfahren in der 
Landesverwaltung gute Rahmenbedingungen. 

5.19 Die Quote der Menschen mit Behinderungen in den 
Ministerien und nachgeordneten Bereichen wird ins-
gesamt erhöht. 

ALLE 
 

3 

5.20 Bei Einladungen zu Besprechungen/Bewerbungsge-
sprächen etc. wird der ggf. erforderliche Unterstüt-
zungsbedarf abgefragt, damit individuell notwendige 
Unterstützung gegeben werden kann (z.B. Nutzung 
eines barrierefreien Raumes, Einsatz von Kommuni-
kationshilfen, etc.). 

ALLE 3 

5.21 Audit berufundfamilie:  
Berücksichtigung der Situation von Menschen mit Be-
hinderungen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie. 

MW 
StK 
ML 
MK 
MS 
MI 

3 

Ziel: Die Teilhabe am Arbeitsleben in der Landesverwaltung ist sichergestellt. 
 

5.22 Die Arbeitsplätze von Menschen mit Behinderungen 
sind in der Landesverwaltung bedarfsgerecht gestal-
tet und individuell ausgestattet (z.B. Assistenzsys-
teme, Büromöbel etc.). 

ALLE 
 

3 

5.23 Die Möglichkeiten mobiler Arbeitsplätze werden ge-
nutzt bzw. weiter optimiert (z.B. Telearbeit, Home-
Office etc.). 

ALLE 3 

5.24 Verbesserung der Arbeitssituation bzw. des Arbeits-
umfeldes für Menschen mit Behinderungen in der 
Justiz (ohne Justizvollzug). 

MJ 4 
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Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

Prüfung des Abschlusses einer Integrationsvereinba-
rung/Dienstvereinbarung.  

5.25 Schaffung eines barrierefreien Zugangs zu den elekt-
ronischen Formularen für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 

StK 
MF 
MU 

3 

Ziel: 
 

Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen und Menschen, die von 
Behinderung bedroht sind, sind in der Landesverwaltung gesichert. 

5.26 Unterstützungsangebote, um Beschäftigten mit Behin-
derungen und solchen, die von Behinderung bedroht 
sind, zu helfen, im Beruf zu bleiben oder wieder zu-
rück zu finden:  
-  durch effektiveren Einsatz des Betrieblichen Einglie-

derungsmanagements,  
-  durch die Ausweitung/Nutzung der Möglichkeiten al-

ternativer Arbeitsformen (Telearbeit, HomeOffice 
etc.),  

-  durch die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit. 

ALLE 3 

  
Maßnahmen einzelner Ministerien: 

  

5.27 Gezielt Menschen mit Behinderungen das Arbeiten in 
der Gewerbeaufsichtsverwaltung ermöglichen (Ziel: 
Schwerbehindertenquote mindestens 5 %). 

MU 3 

5.28 Gezielte Ansprache von Menschen mit Beeinträchti-
gungen bei Neueinstellungen. 

MU 
MS 
MF 
MJ 
ML 

3 

5.29 Individuelle Unterstützungsmaßnahmen anbieten. 
 

MU 
MS 

3 

5.30 Regelmäßige Beschäftigung von Praktikantinnen und 
Praktikanten zur Erlangung von Berufspraxis. 

MW 3 

5.31 Einstellung von Menschen mit Behinderungen als 
Auszubildende. 

MW 
MS 

3 

5.32 Berücksichtigung der Belange von Beschäftigten mit 
Behinderungen bei Fortbildung und Personalentwick-
lung 

ALLE 
 

3 

5.33 Erleichterung des Zugangs zu Arbeitsplätzen in der 
niedersächsischen Justiz (ohne Justizvollzug) für 
Menschen mit Behinderungen im Rahmen des Bewer-
bungsverfahrens. Kontaktaufnahme mit dem „Arbeit-
geberservice für schwerbehinderte Akademiker“ und 
Erläuterung der Einstellungspraxis in der Justiz. Ziel 
ist insbesondere eine Verbesserung der Vernetzung 
mit den Schwerbehindertenvertreterinnen und 

MJ 4 
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Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

Schwerbehindertenvertretern. Der Arbeitgeberservice 
soll dafür eine Übersicht mit den Namen der Schwer-
behindertenvertreterinnen und Schwerbehinderten-
vertreter erhalten. 

5.34 Erhöhung der Quote der schwerbehinderten Beschäf-
tigten im Geschäftsbereich des MWK auf 5 %. 
Informationsschreiben über Handlungsbedarfe an 
Einrichtungen, die die Quote nicht erfüllen. 

MWK 4 
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6. Handlungsfeld Wohnen 2017/2018 
 

Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

Ziel: Die Betroffenen sind bei allen Planungen, Maßnahmen und Umsetzungen 
vertreten. 

6.1 Es wird definiert, bei welchen Planungen, Maßnah-
men und Umsetzungen Vertretungen der Betroffenen 
durch Beteiligungsrechte eingebunden werden; die 
entsprechenden Regelungen werden initiiert. 

MU 2 

Ziel: Die bauliche Barrierefreiheit bei Neubauten ist gewährleistet. 
 

6.2 Die DIN 18040-1 (öffentlich zugängliche Gebäude) 
und die  
DIN 18040-2 (Wohnungen) werden im Landesrecht 
verbindlich. 

MU 4 

6.3 Es wird definiert, wie und für welche Bereiche eine 
systematische Bestandsaufnahme barrierereduzierten 
Wohnraumes durchgeführt und finanziert werden 
kann. 

MU 2 

6.4 Förderprogramme für den Umbau von selbstgenutz-
tem Eigentum werden in einer Übersicht dargestellt 
und bewertet. 
 
 
 
 

MU 4 

Ziel: Menschen mit Behinderungen leben in jedem Alter unabhängig und 
selbstbestimmt am Wohnort ihrer Wahl. 

6.5 Neu-, Um- und Ausbau sowie Modernisierungsmaß-
nahmen schaffen bezahlbaren Wohnraum für Men-
schen mit Behinderungen. 

MU 4 

Ziel: Der Anteil barrierefreien Wohnraums ist durch gezielte Wohnungsbauför-
derung erhöht. 

6.6 Gemeinschaftliches Wohnen in Form von Wohnge-
meinschaften und Wohngruppen in überschaubarer 
Größe und guter Wohnqualität wird durch die Landes-
regierung gefördert. 

MU 4 

6.7 Für von Behinderung betroffene Familien mit mehre-
ren Kindern wird eine Quote für große Wohnungen 
festgelegt. 

MU 2 

6.8 Bauaufsichtsämter werden für das Thema Inklusion 
sensibilisiert. 

MU 2 

Ziel: Die Privatsphäre bei allen stationären Wohnformen, insbesondere statio-
nären Einrichtungen, ist immer gewahrt. 
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Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

6.9 Die Einrichtungen werden zu einer angemessenen 
Wohnraumgestaltung angehalten, die die Pri-
vatsphäre berücksichtigt. Die Mitarbeitenden erhalten 
entsprechende Fortbildungen unter Einbeziehung gu-
ter Praxis. 

MS 4 

6.10 Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts (Ein-
zelzimmer). 

MS 1 

Ziel: Die Barrierefreiheit baulicher Anlagen ist verbessert. 
 

6.11 In dem aktuellen Gesetzentwurf zur Änderung der 
Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) ist vorgese-
hen in § 49 Abs. 2 NBauO, den Katalog der barriere-
freien Anlagen wie folgt zu ändern: 
1. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude. 
4.  Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten. 

MU 4 

6.12 Die vorstehend genannte Maßnahme wird im nachge-
ordneten Bauordnungsrecht umgesetzt. 
Die Anforderung der Muster-Beherbergungsstätten-
verordnung (MBeVO) an Beherbergungsräume wird 
umgesetzt. 

MU 2 
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7. Handlungsfeld Mobilität 2017/2018 
 

Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

Ziel: Die Barrierefreiheit im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Nie-
dersachsen ist verbessert. 

7.1 Förderprogramme zur Herstellung und Umsetzung 
von Barrierefreiheit werden gestärkt und fortgeführt, 
insbesondere mit dem Programm „Niedersachsen ist 
am Zug“ sowie dem Teilprogramm „Barrierefreiheit 
kleiner Schienenverkehrsstationen“ des Zukunftsin-
vestitionsprogramms 

MW 3 

7.2 Eine Clearing- bzw. Beschwerdestelle wird eingerich-
tet. 

MW  4 

7.3 Landesweit werden barrierefreie Zugangsmöglichkei-
ten zur Nutzung des öffentlichen Personennahver-
kehrs auf Straße und Schiene geschaffen (Fahrzeuge 
und Haltestellen); Förderung von entsprechenden 
Vorhaben mit Landesmitteln. 

MW 3 

7.4 Barrierefreiheit als Vergabevoraussetzung bei Aus-
schreibungen von Verkehrsleistungen im öffentlichen 
Personennahverkehr durch das Land als Aufgaben-
träger. 

MW 3 

Ziel: Menschen mit Behinderungen sind bei allen Planungen und Ausschrei-
bungen im Verkehrswesen stärker einbezogen. 

7.5 Ein Konzept zur Beteiligung von Menschen mit Be-
hinderungen und ihrer Verbände bei allen Planungen 
und Ausschreibungen im Verkehrswesen und Fest-
schreibung wird erarbeitet. 

MW 4 

Ziel: Die Barrierefreiheit in den Landkreisen, kreisfreien Städten und Verkehrs-
verbünden ist verbessert. 

7.6 Die Aufgabenträger für den öffentlichen Personen-
nahverkehr (u.a. Region Hannover, Landkreise, kreis-
freie Städte und Verkehrsverbünde) werden dabei 
unterstützt, ein Konzept zu erstellen, um Haltestellen 
barrierefrei zu gestalten. Dafür wird u.a. ein Haltestel-
lenkataster entwickelt und dessen Einsatz gefördert. 
Die Unterstützung umfasst auch den barrierefreien 
Umbau. 

MW 2 

Ziel: Die Barrierefreiheit der Gebäude der Landesregierung ist verbessert. 
 

7.7 Der barrierefreie Zugang zu den Gebäuden der Lan-
desregierung und ihrer nachgeordneten Bereiche 
wird geprüft und ggf. optimiert. 

ALLE 
 

3 
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Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

7.8 Die Barrierefreiheit in den Gebäuden der Landesre-
gierung und ihrer nachgeordneten Bereiche wird ver-
bessert.  

ALLE 3 

  
Maßnahmen einzelner Ministerien: 

  

7.9 Regelmäßige Bestandsaufnahme zur Barrierefreiheit 
der Gebäude im Ressortbereich des MF. 

MF 3 

7.10 Fortbildung einzelner Baufachleute in jedem Staatli-
chen Baumanagement Niedersachsen zum Thema 
„Barrierefreies Bauen“. 

MF 3 

7.11 Einrichtung der Funktion einer Ansprechpartnerin/ei-
nes Ansprechpartners für barrierefreies Bauen in je-
dem der acht Bauämter. 

MF 4 

7.12 Optimierung des barrierefreien Zugangs zu Räum-
lichkeiten in Justizvollzugseinrichtungen für Inhaf-
tierte mit Behinderungen. 
Erforderlichenfalls Beistellung von Hilfspersonen zur 
Gewährleistung eines barrierefreien Zugangs zu allen 
Ressourcen (z.B. Transporthilfe bei Zugang zu Ein-
richtungen, Hilfe bei Zugang zu Informationen, etc.). 

MJ 3 

7.13 Beseitigung von Barrieren im Hauptgebäude des Nie-
dersächsischen Kultusministeriums. 

MK 2 

7.14 Gewährleistung des barrierefreien Zugangs für Men-
schen mit Behinderungen zu den Einrichtungen und 
Gebäuden des Niedersächsischen Justizministeri-
ums. 
Realisierung eines barrierefreien Zugangs zum 
Hauptgebäude „Am Waterlooplatz 1, Hannover“. 

MJ 1 

7.15 Gewährleistung des barrierefreien Zugangs für Men-
schen mit Behinderungen zu den Einrichtungen und 
Gebäuden der niedersächsischen Gerichte. 
Eine Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern 
der Menschen mit Behinderungen und Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartnern der Niedersächsischen 
Oberlandesgerichte hat vier Pilotgerichte (Amtsge-
richte Celle, Osnabrück, Soltau und Wolfenbüttel) be-
sucht, Barrieren identifiziert und Vorschläge zu deren 
Beseitigung bzw. Kompensation nach folgenden Ka-
tegorien unterbreitet: 
a)  sofort umsetzbare, keine baulichen Änderungen 

erfordernde Maßnahmen 
b) kleinere Maßnahmen 
c) Baumaßnahmen 
Die Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung. 

MJ 3 
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Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

7.16 Erleichterung des Zugangs für Menschen mit Behin-
derungen zu den Dienstgebäuden des Innenressorts 
und der Bewegung innerhalb der Dienstgebäude 
durch Maßnahmen wie: 
- Anbringen zusätzlicher Schilder,  
- Markierung von Treppenstufen,  
- Aufbringung taktiler Bodenbeläge/ Bodenleitsys-

teme in Bereichen mit Publikumsverkehr 

MI 3 

7.17 Erhebung und Bewertung der Situation der baulichen 
Barrierefreiheit in den Dienstgebäuden des MI und 
der nachgeordneten Dienststellen zur Feststellung 
von Handlungsbedarf. 

MI 3 

7.18 Erleichterung des Zugangs zum Dienstgebäude des 
MW und innerhalb des Gebäudes durch Maßnahmen 
wie z.B.: 
-  Einbau von zwei weiteren Aufzügen 
-  Ausstattung von Rauchschutztüren mit elektri-

schen Türantrieben,  
-  barrierefreie Herrichtung des Zugangs zum Spei-

seraum der Kantine.  

MW 2 

7.19 Barrierefreien Zugang zu den Gebäuden der Gewer-
beaufsichtsämter ermöglichen. 
Ist-Analyse vornehmen und ggf. Maßnahmen zur 
Verbesserung ableiten, Finanzierung zur Umsetzung 
der Maßnahmen sicherstellen. 

MU 4 

7.20 Erstellung einer Arbeitshilfe „Barrierefreies Bauen“ für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Staatlichen 
Baumanagement Niedersachsen und Behördenlei-
tungen zur Feststellung des IST-Zustandes der öf-
fentlichen Gebäude. 

MF 3 

7.21 Erleichterter Zugang zu den und innerhalb der 
Dienstgebäude der Steuerverwaltung für den Publi-
kumsverkehr durch 
 

- Einrichtung von Servicestellen in vier Finanzäm-
tern  

- Schaffung von barrierefreien Eingangsbereichen 
bei zwei Finanzämtern 

- Einbau eines Aufzugs bei einem Finanzamt 

MF 2 
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8. Handlungsfeld Familie 2017/2018 
 

Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

Ziel: Eltern mit Behinderung erhalten eine zeitnahe und bedarfsgerechte Unter-
stützung. 

8.1 Die Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
im Bereich Jugend-, Familien- und Behindertenhilfe 
wird gefördert. 

MS 3 

Ziel: Der schnelle Zugang zu Informationen für Unterstützungsmaßnahmen ist 
gewährleistet. 

8.2 Handlungsempfehlungen in barrierefreien Formaten 
zum Thema Hilfen für Eltern mit Behinderung werden 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für die El-
tern erarbeitet und verbreitet.  

MS 2 

Ziel: Die unabhängige Beratung für Menschen mit Behinderungen und ihre An-
gehörigen (Peer Counseling) ist flächendeckend aufgebaut. 

8.3 Die Peer Counseling-Weiterbildung wird bezuschusst. 
  

MS 4 

8.4 Unabhängige Beratungsstellen, in denen die Kompe-
tenzen von Eltern mit Behinderung oder Eltern behin-
derter Kinder miteinbezogen werden, werden geför-
dert. 

MS 4 

Ziel: Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sind besser vor Gewalt und 
sexuellem Missbrauch geschützt. 

8.5 Wohnheime und inklusive Einrichtungen (Träger von 
Sexualberatungsstellen, Schulen, Wohnheime) wer-
den Präventionskonzepte erstellen und Aufklärung 
der Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen leis-
ten. 

MS 2 

8.6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kinder- und Ju-
gendeinrichtungen werden Fortbildungen zum Thema 
angeboten. 

MS 4 

8.7 Modellvorhaben des Kinderschutz-Zentrums Olden-
burg mit der Organisationsbegleitung zum Schutz von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Behin-
derungen vor sexualisierter Gewalt in Einrichtungen.  

MS 4 

Ziel: Das Menschenrecht auf Familie ist in allen Belangen umgesetzt. 
 

8.8 Der Lebensbereich Elternschaft wird bei gesetzlichen 
Neuregelungen auf Landes- wie auf Bundesebene 
gleichberechtigt neben den anderen Lebensbereichen 
wie Bildung, Arbeit, Wohnen, soziale Teilhabe, Mobili-
tät geachtet.  

MS 3 
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Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

8.9 Aufnahme von körperlich und /oder geistig behinder-
ten Kindern und Jugendlichen in die Familienpflege 
durch  
Öffnung der Pflegekinderhilfe. 

MS 4 

Ziel: Beratungsstellen berücksichtigen die Belange von Menschen mit Behin-
derungen in Bezug auf Sexualität, Partnerschaft, Kinderwunsch und El-
ternschaft. 

8.10 Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sexual-, 
Schwangerschafts- und Familienberatungsstellen 
werden Fortbildungen angeboten.  

MS 4 

8.11 Unterstützung der Aufklärungs- und Informationsar-
beit in der Vereinsarbeit, in Mehrgenerationenhäu-
sern, Familienbildungsstätten, Familienbüros etc. un-
ter Beteiligung von Menschen mit Behinderungen. 
Nach Evaluierung der Ist-Situation erfolgt ein zielge-
richtetes Projekt zur Professionalisierung mit entspre-
chenden Angeboten. 

MS 4 

8.12 Ergänzung der Richtlinie Familienförderung wonach 
die geförderten Projekte den Ansätzen der Inklusion 
Rechnung tragen. 

MS 4 
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9. Handlungsfeld Gesundheit und Pflege 2017/2018 
 

Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

Ziel: Selbsthilfegruppen und Selbstbestimmungsgremien (z.B. Patientenvertre-
tungen) sind gestärkt. 

9.1 Selbsthilfestrukturen werden gefördert; ein barriere-
freier Zugang wird sichergestellt; Unterstützung wird 
zur Inanspruchnahme von (z.B. räumlichen, finanziel-
len) Ressourcen (z.B. auf kommunaler Ebene) gebo-
ten; Institutionen und Selbsthilfegruppen tragen ge-
meinsam zur Verbesserung der Versorgung von Men-
schen mit Behinderungen bei und haben ein Mitbe-
stimmungsrecht. 

MS 4 

Ziel:  Der Zugang zu Nachteilsausgleichen für ertaubte, schwerhörige und taub-
blinde Menschen ist verbessert. 

9.2 Mitwirkung zur Änderung Schwerbehindertenausweis-
verordnung (SchwbAwV) zur Erweiterung der Merk-
zeichen (z.B. ERT und TBL). 

MS 4 

Ziel: Pflegekräfte sowie im Gesundheitswesen tätige und in Ausbildung befind-
liche Personen sind im Umgang mit assistenz- und pflegebedürftigen 
Menschen mit Behinderungen ausreichend sensibilisiert. 

9.3 In allen Gesundheitsberufen werden die Ausbildungs-
inhalte an eine behindertenspezifische Gesundheits-
versorgung angepasst. 

MK 1 

9.4 Eine Novellierung der gültigen Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung in der Alten- und Krankenpflege wird 
aktiv angestrebt.  

MK 1 

9.5 Fortbildungsveranstaltungen zur korrekten Umsetzung 
der Sozialgesetzbücher und der Ziele der UN-Behin-
dertenrechtskonvention (UN-BRK) werden angeboten.  

MS 2 

Ziel: Die Versorgung von intelligenzgeminderten psychisch erkrankten Men-
schen mit Behinderungen ist verbessert. 

9.6 Schaffung von vier spezialisierten Clearingstellen in 
Form multidisziplinärer Kompetenzteams: 
- Entwicklung und Strukturierung eines Modellprojek-

tes Planung der Finanzierung 
- Gespräche mit möglichen Kostenträgern 
- Durchführung eines Modellversuchs 
- Nach positiv verlaufenem Modellversuch Aufbau der 

Clearingstellen. 

MS 2 

9.7 Erweiterung der Behandlungskapazitäten für den Per-
sonenkreis intelligenzgeminderter behinderter Men-
schen mit psychischen Erkrankungen. 

MS 3 
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10. Handlungsfeld Freizeit und Sport 2017/2018 
 

Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

Ziel: Die wohnortnahen Freizeit- und Bildungsangebote der Jugendarbeit sind 
ausgebaut. 

10.1 Jugendverbände und andere Akteurinnen und Ak-
teure in der Jugendarbeit sind sensibilisiert. 

MS 4 

10.2 Zur Weiterbildung der ehren- und hauptamtlich Täti-
gen in der Jugendarbeit wird auf allen Ebenen ein 
neues Aktionsprogramm aufgelegt. 

MS 4 

Ziel: Kinder-, Jugend- und Familienfreizeiten für Menschen mit Behinderungen 
werden verbessert. 

10.3 Initiierung barrierefreier/barrierearmer Freizeit- und 
Bildungsangebote der Jugendverbandsarbeit. 

MS 4 

Ziel: Junge Menschen mit Behinderungen, die sich ehrenamtlich in der Ju-
gendarbeit engagieren, sind gewonnen. 

10.4 Für die ehrenamtliche Jugendarbeit wird Öffentlich-
keitsarbeit gemacht und anerkannt. 

MS 4 

Ziel: 
 

Bestehende Fördermöglichkeiten aus Mitteln der Europäischen Union, 
des Bundes und des Landes zur Schaffung barrierefreier Angebote tou-
ristischer Betriebe und Infrastrukturen sind weiterentwickelt. 

10.5 Förderung von Maßnahmen zur Neuerrichtung, Erwei-
terung bzw. Modernisierung von touristischen Betrie-
ben und Infrastruktureinrichtungen, um barrierefreie 
Angebote zu schaffen und bestehende Angebote zu 
verbessern. 

MW 3 

Ziel: 
 

Angebote und Veranstaltungen in der Natur sind auch für Menschen mit 
Behinderungen realisierbar. 

10.6 Überprüfung, Verbesserung und Ausbau der vorhan-
denen Angebote, insbesondere in den Nationalen Na-
turlandschaften. 

MU 2 

10.7 Überprüfung, Verbesserung und Erweiterung der vor-
handenen Angebote zur Betreuung von inklusiven Be-
suchergruppen, insbesondere in den Nationalen Na-
turlandschaften. 

MU 2 

10.8 Erweiterung des Angebotes barrierefreier Veranstal-
tungen in der freien Natur durch die Niedersächsi-
schen Landesforsten (NLF).  
Prüfung entsprechender Projekte gemeinsam mit den 
Niedersächsischen Landesforsten. 
 
 

ML 3 

Ziel: Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an tou-
ristischen Angeboten ist verbessert. 
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Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

10.9 Beteiligung am bundesweiten Informations- und Be-
wertungssystem „Reisen für Alle“ (www.reisen-fuer-
alle.de). 

MW 3 

Ziel: Sport- und Freizeitangebote, die gemeinsam von Menschen mit und ohne 
Behinderungen genutzt werden können, sind ausgebaut. 

10.10 Sportvereine und sonstige Sportanbieter werden sen-
sibilisiert. 

MI 3 

10.11 Übungsleiterinnen und Übungsleiter, Trainerinnen und 
Trainer, Vereinsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, Be-
treuerinnen und Betreuer werden weitergebildet. 

MI 3 

10.12 Informationen zu verschiedenen Behinderungen und 
Sport sowie zu technischen Hilfen, die eine Teilnahme 
am Sport ermöglichen, werden bereitgestellt. 

MI 3 

10.13 Die Richtlinie für das Aktionsprogramm „Ausbreitung 
des Behindertensports in Niedersachsen“ und die 
„Richtlinie zur Förderung der Inklusion im und durch 
Sport“ werden geprüft und ggf. angepasst. 

MI 3 

10.14 Kommunen werden über Möglichkeiten der Realisie-
rung von inklusiven Sportanlagen informiert. 

MI 3 

Ziel: Der inklusive Gedanke im paralympischen Leistungssport ist gefördert. 
 

10.15 Der Wettbewerb "Jugend trainiert für Paralympics" 
wird etabliert. 

MK 4 

Ziel: Gemeinsame sportliche Aktivitäten für Kinder und Jugendliche mit und 
ohne Behinderungen werden in Schule und Sportverein gefördert. 

10.16 Es werden offene Spiel- und Sportfeste, Go Sports 
Days oder Sports Finder Days für alle durchgeführt. 

MK 2 

 
  

http://www.reisen-fuer-alle.de/
http://www.reisen-fuer-alle.de/
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11. Handlungsfeld Kultur 2017/2018 
 

Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

Ziel: Die Zugänge und Nutzungsmöglichkeiten von Kultureinrichtungen sind 
barrierefrei ausgebaut. 

11.1 Der Ist-Zustand wird ermittelt. 
 

MWK 4 

Ziel: Die kulturelle Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ist umgesetzt. 
 

11.2 In Modellprojekten werden neue Vermittlungsformen 
(z.B. Audiodeskription, Begleitung einzelner Vorstel-
lungen durch Gebärdensprachdolmetscherinnen und 
–dolmetscher) entwickelt, erprobt und landesweit um-
gesetzt. 

MWK 4 

11.3 Ermöglichung des Theaterbesuchs für Menschen mit 
Sinnesbeeinträchtigung durch: 
Einführung einer Audiodeskription bei einzelnen Vor-
stellungen des Staatstheaters Braunschweig und 
Oldenburg inkl. Spieleinführung und Ertastungsmög-
lichkeiten von Requisiten, usw. sowie Zurverfügungs-
tellung von Hörhilfen (Ohrhörer) für Menschen mit 
leichter Hörschädigung. 

MWK 2 

11.4 Einführung der Begleitung einzelner Vorstellungen 
des Staatstheaters Braunschweig und Oldenburg 
durch Gebärdensprachdolmetscherinnen und –dol-
metscher für Gehörlose.  
 
 

MWK 3 

Ziel: Kulturangebote für Menschen mit und ohne Behinderungen sind gestärkt. 
 

11.5 Kulturelle Dachverbände entwickeln zum Thema In-
klusion Fortbildungsangebote und führen diese durch. 

MWK 3 

11.6 Menschen mit Behinderungen werden in die Theater-
arbeit einbezogen.  
Das Staatstheater Braunschweig macht Angebote, 
bei denen Menschen mit Behinderungen auch auf der 
Bühne aktiv werden können. 

MWK 3 

11.7 Beim Musikalisierungsprogramm „Wir machen Musik“ 
werden in der Ausschreibung zur Stundenvergabe für 
das Schuljahr 2017/18 explizit inklusive Institutio-
nen/Gruppen angesprochen und vorrangig behandelt. 

MWK 2 

11.8 Die inklusive Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen ist in allen Bereichen des Theaterpädago-
gischen Zentrums der Emsländischen Landschaft 
(TPZ) (Theater, Tanz, Spiel und Zirkus) umgesetzt.  

MWK 3 
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Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

Bei einigen Veranstaltungen stehen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern mit und ohne Beeinträchtigung 
gleichberechtigt auf der Bühne. 

11.9 Die Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüt-
tel bietet jährlich mindestens ein Seminar/ eine Ta-
gung pro Programmbereich zum Thema Inklusion an. 

MWK 3 

11.10 Der Landschaftsverband Weser-Hunte gestaltet seine 
Ausstellungen und das Internetangebot barrierefrei. 

MWK 3 

11.11 Das Regionale Pädagogische Zentrum (RPZ) der 
Ostfriesischen Landschaft bietet den 220 Schulen in 
der Region regelmäßig Lehrerfortbildungen an. 
Ca. 10-15 % der Kursangebote werden zum Thema 
Inklusion angeboten.  

MWK 3 

11.12 Die Kriterien zur Förderung der Jahresprogramme in 
Kunstvereinen werden zum Thema Inklusion ergänzt: 
„Die Vernetzung mit Kitas, Grundschulen, weiterfüh-
renden Schulen, außerschulischen Bildungseinrich-
tungen sowie Senioren- und sonstigen sozialen Ein-
richtungen unter besonderer Berücksichtigung von In-
klusion ist erwünscht.“ 

MWK 4 

11.13 Die Norddeutsche Blindenhörbücherei e.V. (NBH) in 
Kooperation mit einem Mobilitätslehrer für blinde und 
sehbehinderte Menschen ein Papier mit Empfehlun-
gen zur Barrierefreiheit entwickelt. Die NBH befasst 
sich u.a. mit den Themen: Audiodeskription für blinde 
Menschen im Theater, barrierefreie Internetangebote, 
Leichte Sprache. Zudem werden Ausdrucke in Blin-
denschrift (u.a. wurden Programmzettel in Braille-
schrift für Theateraufführungen im Schauspielhaus 
mit Audiodeskription) erstellt; Sensibilisierung z.B. bei 
Ausstellungen der Blinden- und Sehbehinderten-
selbsthilfevereine und bei Bibliothekartagen mit Ge-
meinschaftsstand und durch Fachvorträge.  
Den 2.870 Nutzern aus Niedersachsen stehen ca. 
37.000 Medien, davon 18.700 Bände in Brailleschrift 
in der Einrichtung in Hamburg zur Verfügung. 
 
Jährlich werden von der NBH etwa 1.500 neue Hör-
buchtitel produziert und neue Hörbücher von Verla-
gen erworben. Zudem werden Bücher der Unterhal-
tungs- und Sachliteratur in Brailleschrift von Blinden-
schriftdruckereien erworben, und von der NBH selbst 
produziert. 
Seit 2013 verleiht die NBH Filme des NDR und des 
BR mit Hörfilmtonspuren auf den CDs. 

MWK 4 
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Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

Von der NBH werden jährlich rund 165.000 Medien 
an sehbehinderte und blinde Menschen, vorwiegend 
im norddeutschen Raum, ausgeliehen und portofrei 
versandt. 
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12. Handlungsfeld Medien 2017/2018 
 

Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

Ziel: Der Internetauftritt der Landesregierung ist barrierefrei. 
 

12.1 Optimierung des barrierefreien Internetauftritts der 
Landesregierung und aller Ministerien 

ALLE 3 

12.2 Redaktionelle Überarbeitung der Internetauftritte ALLE 3 

12.3 Darstellung der Aufgaben und Strukturen der Ministe-
rien in einfacher Sprache 

ALLE 2 

12.4 Maßnahmen zur Textgestaltung, Schriftgrößen sowie 
Vorlesefunktionen 

StK 4 

12.5 Anpassungen des Content-Management-Systems 
(CMS) und Implementierung weiterer zu beauftragen-
den Komponenten (Vorlesesoftware, Leichte Spra-
che). 
Sonstige technische Maßnahmen zur Verbesserung 
der Les- und Wahrnehmbarkeit (z.B. Kontraste, Farb-
anwendungen, Tabellen- und Grafikengestaltung). 

StK 2 

12.6 Deutliche Kennzeichnung der Leichten Sprache-In-
halte im Internetauftritt des MS. 
Übersetzung von Internetartikeln und anderen Materi-
alien der Öffentlichkeitsarbeit des MS in Leichte Spra-
che. 

MS 3 

12.7 Barrierefreie Gestaltung von elektronischen Doku-
menten der Gerichte.  

MJ 2 

Ziel: Inklusion und Barrierefreiheit werden in und durch Medien stärker thema-
tisiert. 

12.8 Behindertenverbände offerieren Angebote, um mit 
Rundfunkveranstaltern und anderen Medienanbietern 
(z.B. Presse) (gemeinsame) Kampagnen durchzufüh-
ren. 

StK 1 

12.9 Behindertenverbände offerieren Angebote, um mit 
Rundfunkveranstaltern oder der Presse (gemeinsam) 
Wettbewerbe/ Preisauslobungen zu veranstalten. 

StK 1 

Ziel: Die Produktion von öffentlich geförderten Beiträgen in den Medien be-
rücksichtigt Aspekte der Barrierefreiheit. 

12.10 Die Förderkriterien von nordmedia (nordmedia Film- 
und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH) 
werden geprüft und gegebenenfalls angepasst. 

StK 4 

Ziel: Elektronische, webbasierte Formulare werden barrierefrei zur Verfügung 
gestellt. 

12.11 Schaffung eines barrierefreien Zugangs zu elektroni-
schen Formularen für die Bürgerinnen und Bürger.  

MS 4 
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Nr. Maßnahme Ressort Sachstand 

12.12 Schaffung eines barrierefreien Zugangs zu den elekt-
ronisch vorgehaltenen Formularen der Justiz (ohne 
Justizvollzug) für die Bürgerinnen und Bürger. 

MJ 2 

12.13 Barrierefreie Gestaltung des elektronischen Gerichts- 
und Verwaltungspostfachs sowie des zu entwickeln-
den web-basierten sicheren OSCI-Übermittlungswegs 
für Bürgerinnen und Bürger. 
 
OSCI bedeutet Online Services Computer Interface 
und ist der Name eines Protokollstandards für die 
deutsche öffentliche Verwaltung. 

MJ 4 
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Nds. MBl. ................. Niedersächsisches Ministerialblatt 

NHG......................... Niedersächsisches Hochschulgesetz 

NLGA ....................... Niedersächsisches. Landesgesundheitsamt 

NLJA ........................ Niedersächsisches Landesjugendamt 

NLQ ......................... Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung 

NLSchB ................... Niedersächsische Landesschulbehörde 

NLVO ....................... Niedersächsische Laufbahnverordnung 

NNA ......................... Alfred Töpfer Akademie für Naturschutz 

OKEI ........................ Organisationskompetenz durch Entwicklung und Implementie-
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gen der Behindertenhilfe 
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RPZ ......................... Regionale Pädagogische Zentrum 

RdErl ....................... Runderlass 

RZI ........................... Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren Inklusive Schule 

SBN ......................... Staatliches Baumanagement Niedersachsen 
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SiN ........................... Studieninstitut des Landes Niedersachsen 

TBL .......................... taubblind 
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TOP ......................... Tagesordnungspunkt 
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bility relating to persons with reduced mobility > Europaweit gel-

tende technische Regeln, Bahnanlagen und Eisenbahnfahr-

zeuge in den EU-Ländern so zu gestalten, dass sie für Men-

schen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sind. 

Fundstelle: VO (EU) 1300/2014 ABl EU L 356/110 v. 
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für die Interoperabilität bezüglich der Zugänglichkeit des Eisen-
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Menschen mit eingeschränkter Mobilität 
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vgl. ........................... vergleiche 

VORIS ..................... Niedersächsisches Vorschrifteninformationssystem 

WfbM ....................... Werkstatt für Menschen mit Behinderungen 

z.B. .......................... zum Beispiel 

ZEvA ........................ Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover  

ZOB ......................... Zentraler Busbahnhof 


